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Offener Brief der Kund*innen
An den Betriebsrat des fib e.V.

Marburg, den 31.08.2018
Liebe Betriebsräte,
Im letzten Monat konnten wir, eini-
ge Kund*innen des fib e.V., uns tref-
fen und über unsere Ängste und 
Sorgen diskutieren, die durch eini-
ge Flyer des Betriebsrates ausge-
löst wur- den. Auf diesen war von 
Pausenregelungen und 8-Stunden-
Schichten die Rede.
Ursprünglich fanden wir es sehr gut, 
dass ein Betriebsrat im fib e.V. ge-
wählt wurde. Ursprünglich freuten 
wir uns auf ein gutes Miteinander, 
denn wir gingen davon aus, dass 
wir alle die gleichen Interessen ver-
folgen. Wir haben ebenso ein gro-
ßes Interesse daran, dass unsere 
Assistent*innen für die gute Arbeit, 
die sie täglich leisten, gute Löhne 
und vernünftige Arbeitsbedingun-
gen vorfinden. Schließlich leben 

Liebe Leser*innen,
der fib verändert sich stetig. Eine 
der einschneidensten Veränderun-
gen der letzten Zeit war die Wahl 
und Etablierung eines Betriebsra-
tes im fib im letzten Jahr. In den ver-
gangenen Ausgaben des fib im Blick 
war dazu bereits Einiges zu lesen. 
Für diese Ausgabe haben sich die 

Kund*innen des fib in einem Offenen 
Brief zu Wort gemeldet. Wr drucken 
ihn in dieser „Kund*innen - Num-
mer“ ungekürzt ab. Ergänzt wird die-
ser durch einen Beitrag von Annett 
Vömel, die ihre Befürchtungen als 
Kundin des fib im Zielkonflikt Kun-
dInnen-Selbstbestimmung versus 
Arbeitnehmerrechte beschreibt. 

Der fib ist sicher ohne das faire Zu-
sammenspiel von Kund*innen und 
Assistent*innen überhaupt nicht 
denkbar. Wie eine gute Assistenz 
unter den geänderten Bedingungen 
möglich ist müssen alle miteinan-
der diskutieren, damit wir zu einer 
für alle tragbaren Lösung kommen. 

Jörg Fretter

wir nach dem Motto, wenn es unse-
ren Assistent*innen gut geht, dann 
geht es uns auch gut.
Natürlich stellten wir in unserer 
Diskussionsrunde schnell fest, wie 
individuell die verschiedenen As-
sistenzmodelle sind, nämlich fast 
so verschieden, wie eben die Men-
schen verschieden sind. Der fib e.V. 
hat sich immer bemüht, individuel-
le Lösungen für jeden zu erstellen 
und genau das ist der besondere 
Charme, den fib e. V. ausmacht und 
der ihn von den anderen ambulan-
ten Diensten unterscheidet. Doch 
hinter diesem Charme steht mehr 
dahinter, nämlich das ganze Kon-
zept des „Selbstbestimmten Lebens 
behinderter Menschen“, das in den 
70iger/80iger Jahren von der dama-

ligen Behindertenbewegung hart er-
stritten wurde und wofür der fib e. V. 
mit seiner Satzung steht. Wir gehen 
davon aus, dass die Mitglieder des 
Betriebsrates dies kennen und un-
terstützen.
Doch nun soll durch die vielen Re-
gularien, die der Betriebsrat an-
strebt, unsere Selbstbestimmung 
massiv eingeengt werden. Die star-
ren Regeln entsprechen einem in-
dustriellen Arbeitsalltag und haben 
so gar nichts mit den besonderen 
Lebensumständen von Menschen 
mit Assistenzbedarf gemein. Das 
können wir nicht nachvollziehen, 
und wir fragen uns, woher der starke 
Regulierungswunsch kommt. Noch 
dazu, da in der Vergangenheit doch 
auch Regeln existierten, die aber 
bisher im individuellen Rahmen mit 
den Betroffenen besprochen wur-
den.   
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 So haben sich auch Pausen und 
Ruhephasen immer individuell ge-
stalten lassen. Nun wird aber eine 
feste Pausenregelung gewünscht, 
die zahlreichen menschlichen Be-
dürfnissen konträr läuft.
Die größte Problematik sehen wir 
allerdings in dem vom Betriebsrat 
geforderten 8-Stunden-Schicht-Sys- 
tem bei Menschen mit hohem Hilfe-
bedarf. Den Assistenzwechsel mehr- 
mals am Tag halten wir alle für un-
zumutbar. Sich täglich auf mehre-
re helfende Personen einstellen 
zu müssen, wird von uns allen als 
psychische Herausforderung an-
gesehen, hier sind die Erfahrungen 
der in unserer Diskussionsrunde 
anwesenden Kund*innen überra-
schender Weise sehr ähnlich. Hinzu 
kommt, dass im Schichtsystem ein 
Ausflug oder z.B. ein Einkaufsbum-
mel in Wetzlar oder Frankfurt kaum 
noch realisierbar wäre, denn wegen 
des Schichtwechsels müsste ja eine 
weitere Assistenzkraft später an 
den Ausflugsort reisen. Das würde 
nicht nur ein enormes Organisati-
onstalent aller Beteiligten voraus- 
setzen, fraglich ist hier besonders, 
wer für die Reisekosten der zusätz-
lichen Assistent*innen aufkommen 
würde.
Gleichzeitig möchten wir darauf 
hinweisen, dass zahlreiche As-
sistent*innen die langen Schich-
ten sehr schätzen und genau des-
wegen beim fib e. V. arbeiten. Hier 
ist zu befürchten, dass zahlreiche 
Mitarbeiter*innen kündigen wür-
den. Das kann, auch angesichts des 
aktuellen Pflegenotstands, nicht im 
Interesse des Betriebsrates sein.
Abschließend möchten wir noch 
darauf hinweisen, dass vielen 
Mitarbeiter*innen nicht klar ist, wo-
her die Gelder für ihre Lohnkosten 
kommen. Die sozialbürokratischen 

Strukturen sind sehr komplex und 
im Ergebnis lastet durch die Sozial-
behörden ein enormer Kostendruck 
auf den Kund*innen. Dadurch müs-
sen wir Kund*innen uns bereits ei-
nem enormen Apparat an Bürokra-
tie unterwerfen, wir möchten des-
halb daran appellieren, nicht noch 
zusätzliche, fib-interne Bürokra-
tie zu etablieren. An dieser Stelle 
möchten wir auch von unseren Per-
sönlichkeitsrechten Gebrauch ma-
chen und den Schutz unserer Daten 
genauer definieren. Wir sind uns si-
cher, das kann der Betriebsrat ver-
stehen.
Diesen Brief haben wir nach zwei 
Sitzungen und vielen Überlegun-
gen geschrieben. Zahlreiche Fra-
gen haben sich aufgetan und vie-
les können wir an dieser Stelle 

leider nicht weiter ausführen. Des-
halb würden wir uns sehr gerne 
zu einem gemeinsamen Gespräch 
treffen. Wir stellen uns gerne als 
Ansprechpartner*innen zur Verfü-
gung, um ein Treffen des Betriebs-
rats mit einer kleinen Gruppe enga-
gierter Kund*innen (-„Delegierten“) 
zu organisieren. Wir würden uns 
sehr über Terminvorschläge freuen.
Gemeinsam können wir viel errei-
chen. 

Kollegiale Grüße
Gezeichnet von Jens Willuhn, Ra-
mon Fleckna, Annett Vömel, Michael 
Schmidt, Sabine Grenz, Frank Noth-
vogel, Roland & Barbara Reuter, Tan-
ja Luft, Gisela Dittert, Naxina Wiens-
troer, Miriam Prenting, Mireille Hen-
ne, Steffi Ingiulla

Too much is too much
Naturgemäß habe ich als Kundin 
nichts mit dem Betriebsrat zu tun. 
Nun kommen aber von dieser Seite 
Forderungen, die plötzlich meinen 
persönlichen und privaten Alltag ex-
trem betreffen. Deshalb möchte ich 
Roswitha Schwalbach für ihren kriti-
schen Bericht danken, sie hat mich 
wach gerüttelt und ich kann ihr nur 
zustimmen.
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass 
in unserer Gesellschaft die Rech-
te von behinderten Menschen im-
mer mehr ins Abseits gedrängt wer-
den. Wenn jetzt der fib e. V. schon 
am selben Pranger steht, wie die 
Deutsche Bahn AG (denn nur so 
kann ich die dem Artikel vorange-
stellten Zeitungsausschnitte ver-
stehen), dann sollten bei uns wirk-
lich alle Signale auf Alarmstufe Rot 
gehen. Die Forderungen des Be-

Kommentar

triebsrats, die Arbeitszeiten für alle 
Mitarbeiter*innen generell auf max. 
8 Stunden zu generalisieren, sind 
äußerst bedenklich und in der As-
sistenz nicht möglich. Hier muss 
dringend der Einzelfall berücksich-
tigt werden. Bei einigen Menschen 
ist es sogar aus medizinischen 
Gründen erforderlich, dass die Ar-
beitsschichten länger dauern. 
Bei den meisten Menschen mit um-
fangreichem Assistenzbedarf steht 
jedoch die Psyche im Vordergrund. 
Es ist auf Dauer eine enorme Belas-
tung, tägliche Schichtwechsel 
durchzuführen. Konkret bedeutet 
das ja, dass man jeden Tag zur be-
stimmten Uhrzeit am bestimmten 
Ort (meistens zu Hause) sein muss. 
Wenn man das mit hohem Assis-
tenzbedarf im 8 Stunden Rhythmus 
bewerkstelligen muss (bei 24 Std.    
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Geringfügig beschäftigt?
Durch den im Jahresdurchschnitt schwankenden Arbeitsumfang vieler Assis-
tent*innen, kann es schnell passieren, dass die Geringfügigkeitsgrenze von 
450,00 € überschritten wird. Erst am Ende des Dezembers entscheidet sich ob die  
Grenze im Jahresschnitt eingehalten wird.
Ist die Grenze überschritten, wird rückwirkend sozialversicherungspflichtig ge-
schlüsselt und damit werden rückwirkend Beiträge zur Sozialversicherung fällig.

Ob Ihre Bezahlung in den Bereich der geringfügigen Beschäftigung fällt, können 
sie leicht selbst prüfen: Nehmen Sie dafür Ihren Lohnzettel und unsere kleine 
Prüfhilfe auf der Rückseite zur Hand. 
Eine kleine Rechnung, bei der Sie das ausgewiesene SV-pflichtige Bruttogehalt 
durch die Anzahl der Monate des Lohnbelegs (tatsächlich gearbeitet) teilen, zeigt 
Ihnen schnell, ob Sie in den Bereich der geringfügigen Beschäftigung fallen (unter 
450 € im Monat). 

Berechnungshilfe

Fachanleitung durch Pflegefachkraft:
jeden Mittwoch von 9:00 bis 10:00 Uhr besteht die Möglichkeit einer 
Fachanleitung durch eine Pflegefachkraft.

Hier gibt es Tipps und Anleitungen und Übemöglichkeiten zu allen 
Pflegetechniken. 

Dieses Angebot orientiert sich an den individuellen Fragen der Teil-
nehmenden.

Eine Anmeldung bis Dienstag vorher 10:00 Uhr ist wünschenswert: 
Kristine Pfeffer (PDL), T: 06421 16967-38, 
Mail: kristine-pfeffer@fib-ev-marburg.de

Ort:  Fortbildungskeller im fib-Hauptgebäude, 
 Am Erlengraben 12a, Marburg

AUCH NOCH WICHTIG
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nein

nein
Mehrf.Besch.

Gleitzone

Ident-Nummer
123 456 78

Speicher 08Speicher 07Speicher 06Speicher 05

Speicher 04Speicher 03Speicher 02Speicher 01

Seite
1

#Key#3#130163#201504

[3] fib e.V. 35037 Marburg Am Erlengraben 12 a 35037 
Marburg

Frau
Marianne Mustermann
Musterstraße 99
33333 Musterhausen

Abr.kennz.
00

Freibetr.abger
0,00

Freibetr./Jah
0,00

Freibetr./Mon
0,00

Kinder
0,0

Konfession
-- 

LSt.JaSt.Kl.
VI  

Geburtsdatum
26.02.1994

Personalnummer
2700163

AustrittEintritt
01.02.2013

Betr.Eintritt
01.02.2013

Pers.gr.
109

SV-Schlüssel
6500

PV erhöht
nein

KV % März
0,00

KV %
0,00

Kasse (KV)
Knappschaft - Mi

SV-Nummer
xxxxx12x4754

Arbeitstage
22

Kranktage
0

Restanspruch
5,70

Url. genommen
1,30

Url. lfd. Jahr
5,70

Url. Vorjahr
1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lohnspeicher

LA-Nr. Bezeichnung SV Tage/Anzahl Betrag/Faktor BetragProzentsatzST StatistikGes

Gilt als Verdienstbescheinigung nach §108 Abs.3 Satz 1 Gewerbeordnung. Bitte sorgfältig aufbewahren!
Entgeltabrechnung für April 2015

Kst.-St./-Tr.

9,4016,50LSEinzelstunden1 155,10G
0,640,50LSSamstagszuschläge3 0,32G
9,401,50LSEinarbeitung4 14,10G
0,2534,40LSFahrtkosten5 8,60G
0,30120,00--Fahrtkosten6 36,00G
2,0013,00--Feiertagszuschlag24 26,00G

-181,421,00LSÜbungsleiterpauschal111 -181,42G
181,421,00--Übungsleiterpauschal112 181,42G

0,001,30--Urlaub genommen300 -
9,401,30LSUrlaub bezahlt400 12,22G

SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine   ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine   Ges: G Gesamtbrutto - = kein

p.: pauschal versteuert   KV/RV/AV/PV: Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung    EGA: Einmalzahlung (Urlaubs- Weihnachtsgeld, Prämien)

Sage New Classic Lohn 2015.1.5 Lizenz: 100087251 Marburg

Lohnart Be- und Abzugsbezeichnung

Auszahlungsbetrag: 251,26

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
1,34
1,16

BeitragBeitrag

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EGAlfd.EGAlfd.SV

PV 0,00
AV 0,00
RV 8,92
KV 8,92

SV Tage 30
ZVK Beit. 0,00
ZVK Br. 0,00

p. St. AG 0,00
p. St. AN 0,00

Steuertage 30
Kirchenst. 0,00
SolZ. 0,00
Lohnsteuer 1,08
LSt. Brutto 8,92
Summe 252,34

Brutto AN - Beiträge

0,00

0,00
0,00

pflichtig
AG

Netto 251,26

SV-Beiträge 0,00
Steuern -1,08

252,34Monatswerte

Sachbez./ BAV 0,00

So. Be-/Abzüg 27,37
Fünftel. KiSt. 0,00
Fünftel. SolZ. 0,00
Fünftel. LSt. 0,00
Fünftel. Brutto 0,00

Frw. Zus. KV 0,00
PV-Beiträge 0,00
AV-Beiträge 0,00
RV-Beiträge 0,00
KV-Beiträge 0,00
SV-pfl. Brutto 106,89

Kirchensteuer 0,00
SolZ. 0,16
Lohnsteuer 12,66
inkl. so. Bezug 27,37
LSt.pfl.Brutto 106,89
Bruttoverdienst 880,16
Kumulierte Werte

VWL AG-Anteil 0,00Frw. Zus. PV 0,00p. LSt. Brutto 0,00
VWL Überw. 0,00KUG KV-Beitr. 0,00p. LSt 0,00
Nettosumme 867,34KUG RV-Beitr. 0,00p. SolZ. 0,00
Auszahlung 867,34KUG PV-Beitr. 0,00p. KiSt. 0,00

KUG Ausz. 0,00ZVK-Brutto 0,00
KUG RV pfl. 0,00ZVK-Beiträge 0,00

AK-Beiträge 0,00

Bankbezeichnung BLZ/BIC Kontonr./IBAN Verwendungszweck Betrag
Deutsche Bank XXXXXXXXX DE12345678910 Lohn/Gehalt 251,26

KUG Brutto lt. EBVO

Entgeltabrechnung im fib (Beispiel)
Geringfügig beschäftigt?
Ob Sie sich im Bereich der geringfügigen Beschäftigung befinden, können Sie selber einfach fest 
stellen:
Teilen Sie den Betrag des SV-pflichtigen Bruttos (B) durch die Anzahl der Monate (A) des Lohn-
belegs. 
Liegt der Betrag unter 450 € sind Sie im geringfügigen Bereich beschäftigt. 

A

B

Beispiel:
106,89 / 4
= 26,73 €
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 also drei Mal täglich), wird man 
unglaublich ortsgebunden, ja, ich 
stelle es mir unmöglich vor, dann 
Marburg überhaupt noch verlassen 
zu können (man wird ja sonst nicht 
rechtzeitig zum Schichtwechsel zu-
rückkommen).
Hier sehe ich einen starken Eingriff 
in die persönliche Freiheit der as-
sistenznehmenden Menschen. Das 
hat sogar der Gesetzgeber erkannt, 
obwohl der sich ja gerade in der 
jüngsten Vergangenheit nicht un-
bedingt auf die Seite von Behinder-
ten gestellt hat. Doch mit § 7 Abs. 2 
Ziffer 3 ArbZG hat er ganz klar eine 
Ausnahme für Pflegeberufe defi-
niert. Ich denke, an diese Ausnahme 
sollten wir uns auch weiterhin hal-
ten, zumal in § 7 Abs. 2 ja ganz klar 
auch das Wohl des Arbeitnehmers, 

sowie die Berücksichtigung dessen 
Gesundheit an oberster Stelle steht. 
Die größte Absurdität besteht für 
mich aber darin, dass man es zu-
künftig vorher beim Betriebsrat an-
melden soll, wenn man z. B. länger 
verreisen möchte. Und das bis zu elf 
(!!!!) Wochen im Voraus - hey! Abge-
sehen davon, dass ich als Berufstä-
tige gezwungen bin, größere Reisen 
mit einem gewissen Vorlauf zu pla-
nen, so finde ich elf Wochen Vorlauf-
zeit in einem so überschaubaren 
Unternehmen wie fib, doch grandi-
os. Da ist ja die Bahn, mit ihren drei 
Werktagen Vorlauf, richtig human. 
Doch abgesehen davon, dass ich 
mich unglaublich über so viel Ver-
waltungsaufwand ärgere, frage ich 
mich nach dem Sinn. Meine Helfe-
rinnen habe ich immer gefragt, ob 

sie bereit sind, für die komplette 
Dauer einer Reise mitzukommen. 
Ich habe also nie jemanden zu ir-
gendetwas gezwungen, habe mich 
um Offenheit und Transparenz be-
müht. Und als Ausgleich für die 
Mehrarbeit die kompletten Reise-
kosten mit Unterkunft in Hotels aus 
privater Tasche finanziert.  
Eine typische Win-win-Situation, 
wie wir sie im fib, glaube ich, sehr 
häufig haben. 
Die Flexibilität, die wir immer hat-
ten; die Berücksichtigung des per-
sönlichen Einzelfalls, die immer an 
oberster Stelle stand, das soll jetzt 
alles Geschichte werden? Weil ein 
Betriebsrat meint, sich mit irgend-
welchen Aktivitäten brüsten zu 
müssen? Oder warum eigentlich?

Annett Vömel

Freitag, 20. Juli 2018   Oberhessische Presse - Ostkreis, S. 7

„Roter Drache“ verputzt „Fischsuppe“
Höhepunkt eines inklusiven Floßbau-Projektes war ein Rennen · Jugendpflegen kooperierten mit Verein

23 Jugendliche campten 
mehrere Tage am Nieder-
wälder Baggersee. Das Be-
sondere: Sechs von ihnen 
leben mit Behinderungen. 
Das Schöne: Ihre Integra-
tion in die Gruppe funk-
tionierte einwandfrei.

von Florian Lerchbacher

Ostkreis. Schon zweimal haben 
Emilie Schmidt und Clara Gold-
bach (beide 14 und aus Nieder-
klein) an inklusiven Projekten 
teilgenommen, die Stadtallen-
dorfs städtische und Neustadts 
vom Verein bsj organisierte Ju-
gendpflege gemeinsam mit dem 
Verein zur Förderung der Integra-
tion Behinderter (fib) veranstal-
ten. Bauten sie bisher Seifenkis-
ten, so waren dieses Mal Flöße 
an der Reihe. Und es hat wieder 
riesigen Spaß gemacht, betonen 
die beiden Teenagerinnen – für 
die ein inklusives Projekt und der 
Umgang mit Menschen etwas 
ganz Normales ist: „Naja, man-
che Sachen dauern etwas län-
ger – aber es ist doch schön, et-
was gemeinsam zu bauen“, sagt 

Emilie, während Clara erläu-
tert, dass es eben darauf ankom-
me, sich zu helfen. Nils aus ihrer 
Gruppe leidet beispielsweise un-
ter anderem unter einer spasti-
schen Lähmung seiner rechten 
Hand. „Er kann also nicht gut al-
leine bohren, also musste er den  
Bohrer nehmen und jemand an-
deres die Schraube halten – zu-
sammen geht es dann.“

„Es passiert viel in einer Grup-
pe, wenn sich die Jugendlichen 
miteinander auseinanderset-
zen“, betont Neustadts Jugend-
pfleger Lars Kietz. Die Jugend-

lichen ab elf Jahren kamen in vier 
Gruppen zusammen und hatten 
jeweils vier Fässer, ein Set Bretter 
und Balken, Spanngurte, einen 
Akkuschrauber und Schrauben 
zur Verfügung gestellt bekom-
men. Zudem gab es einen für al-
le zugänglichen Materialpool – 
und die Aufgabe, unter einem 
frei wählbaren Motto ein Floß zu 
bauen. 

So gingen der „Piratenpark-
platz“, die „Fischsuppe“, das 
Team „Roter Drache“ und „Ah-
meds Unicorns“ ins Rennen – 
Letztere hatten zwar keinen Ah-

med in ihrem Team, fanden den 
Namen aber witzig. Und dass 
Einhörner eher bei Mädchen be-
liebt sind, störte auch die männ-
lichen Mannschaftsmitglieder 
nicht: „Wenn die Mädels ein Ein-
horn haben wollen, dann ist das 
eben so“, kommentierte Fabio 
Pawlitza trocken.

Letztendlich mussten sich 
die Unicorns im Finale den ro-
ten Drachen, die ihr Fabelwe-
sen auch als Galionsfigur am 
Floß angebracht und die „Fisch-
suppe“ ausgeschaltet hatten, ge-
schlagen geben – doch das Er-

gebnis war ohnehin eher Neben-
sache. Die meisten Teilnehmer 
genossen die Rennen und den 
kleinen Wettkampf und freuten 
sich, dass ihre Flöße schwimm- 
und auch renntauglich waren. 
Davon sei nach den ersten Pro-
befahrten nicht unbedingt aus-
zugehen gewesen, erklärte ein 
junger Mann nach dem verlore-
nen Halbfinale erschöpft: „Wir 
hatten große Schwierigkeiten, 
das Floß so zu gestalten, dass 
es nicht kippt.“ Insofern sei die 
Schwimmtauglichkeit des Ei-
genbaus schon ein Erfolg.

Eltern und Großeltern verfolgten die Rennen, die sich die Jugendlichen lieferten – hier das Team „Roter Drache“ (rechts) gegen das Team „Fischsuppe“. Fotos: Lerchbacher

„Ahmeds Unicorns“ (links) mussten sich dem Team „Roter Drache“ in einem dramatischen Finale geschlagen geben.

Verein ehrt 58 Mitglieder
Elf Personen sind schon seit mehr als 50 Jahren dabei

Während der Feierlich-
keiten zum 105-jährigen  
Vereinsbestehen ehrte der 
Vorstand des SV Großseel-
heim zahlreiche langjäh-
rige Mitglieder.

Großseelheim. Abwechslungs-
reiche Feierlichkeiten hatten die
Mitglieder des SV Großseelheim 
anlässlich des 105-jährigen Be-
stehens des Vereins zusammen-
gestellt. Unter anderem trafen
Teams aus dem „alten“ und dem 
„neuen“ Dorf aufeinander und 
trennten sich schiedlich fried-
lich mit einem leistungsgerech-
ten 2:2.

In der Halbzeitpause des Spie-
les zeigten die Jungen und Mäd-
chen der Kinderturngruppe un-
ter Anleitung von Janina Roder, 
was sie schon alles draufhaben.

Zudem fanden ein Dämmer-
schoppen und ein Jugendfuß-
ballturnier statt, an dem zwölf 
F-Jugendteams teilnahmen. 
Des Weiteren gab es ein Einlage-
spiel der D-Jugendmannschaf-
ten des heimischen JFV Ohmtal
gegen die JSG Düdelsheim (8:0) 
und ein G-Jugendturnier mit 
vier Mannschaften. 

Einen wichtigen Punkt der Fei-
erlichkeiten bildeten Ehrungen: 
Nicht ganz ohne Stolz ehrten 

Werner Löber, der zweite Vor-
sitzende des Sportvereins Groß-
seelheim, und Spielausschuss-
Obmann Uwe Klingelhöfer zahl-
reiche Mitglieder für langjährige 
Zugehörigkeit: Sie zeichneten 22
Mitglieder für 25 Jahre Zugehö-

rigkeit, 15 Mitglieder für 40 Jah-
re Zugehörigkeit und zehn Mit-
glieder für 50 Jahre Zugehörig-
keit zum Verein aus. Sechs Mit-
glieder sind seit 60 Jahren dabei,
eines seit 65 Jahren und vier seit 
70 Jahren.

Uwe Klingelhöfer (links) und Werner Löber (von rechts) ehrten 
unter anderem Philipp Schröder für 65 Jahre und Konrad Herbe-
ner für 70 Jahre Zugehörigkeit zum SV Großseelheim. Privatfoto

Mardorf. Die Bürgerinitiati-
ve „Es reicht“ hat sich mit ei-
nem Brief an Priska Hinz, hes-
sische Ministerin für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, gewen-
det. Die vier Unterzeichner be-
ziehen sich auf ein Anliegen der 
Stadt Liebenau, die gemeinsam 
mit einigen Bürgern eine Neu-
berechnung der Schallimmis-
sionen für einen Windpark bei 
Hofgeismer fordert. Einen ähn-
lichen Antrag haben vier Bür-
ger aus Mardorf, Erfurtshau-
sen, Rauischholzhausen und 
Höingen beim Regierungsprä-
sidium in Gießen gestellt. Bis-
her habe es aber, so berichtet 
die Bürgerinitiative, aus Gießen
nur die Auskunft gegeben, dass 
noch abzustimmen sei, wie mit 
Anträgen auf Wiederaufgreifen
von Verfahren umzugehen sei. 
„Wir sind der Auffassung, dass 
es nicht im Ermessen des Regie-
rungspräsidiums Gießen liegen 
darf, ,hausintern‘ zu entschei-
den, ob das Interimsverfahren
zur Anwendung kommt“, heißt 
es in dem Brief nach Wiesba-
den. Das Schriftstück endet  mit 
der Bitte, das RP anzuweisen, für 
die bestehenden und geplan-
ten Anlagen auf der Mardorfer 
Kuppe eine Neuberechnung der

Schallimmission zu initiieren
und bei einer eventuellen Über-
schreitung der Grenzwerte die 
dauerhafte Nachtabschaltung
der Windkraftanlagen zu emp-
fehlen.

Im Dezember hatte die BI ei-
nen offenen Brief an zahlreiche
Stellen in Wiesbaden geschickt, 
um zu verhindern, dass weitere 
Windkraftanlagen auf der Kup-
pe gebaut werden. Dabei hat 
die Initiative das Hauptaugen-
merk auf das Windvorrang-
gebiet gelegt, das sich im Besitz
von Hessen Forst befindet und 
das „windradfrei“ bleiben solle,
da die Ortschaften rund um die 
Kuppe durch bestehende Wind-
räder und Biogasanlagen schon 
genug für die Energiewende ge-
tan hätten. „Ein Landesbetrieb 
wie Hessen Forst sollte unserer
Meinung nach nicht gegen Wil-
len der anliegenden Dörfer wei-
tere Waldgebiete für Windkraft-
anlagen zur Verfügung stellen, 
die das Leben in unseren Dör-
fern so stark beeinträchtigen“, 
heißt es in dem offenen Brief, 
der unter anderem an Minister-
präsident Volker Bouffier ging. 
Es klinge für sie paradox, wenn
die Landesregierung ankündigt, 
den ländlichen Raum stärken zu 
wollen.

„Es reicht“ wendet 
sich an Ministerin
Initiative will weitere Windräder verhindern

pOlizei

Unfallflucht in 
der Fuldaer Straße
Kirchhain. Beim Ein- oder Aus-
parken beschädigte ein Unbe-
kannter am Mittwoch zwischen 
13.45 und 15 Uhr auf dem Park-
platz eines Marktes in der Ful-
daer Straße einen schwarzen
VW Up. An der Beifahrerseite 
entstand ein Schaden von 1 800 
Euro – um den sich der Verursa-
cher nicht weiter kümmerte.

Hinweise nimmt die Polizei Stadtallendorf ent-
gegen unter Telefon 0 64 28 / 9 30 50.

Diebe brechen  
in Gaststätte ein
Kirchhain. In der Nacht zu 
gestern drangen Unbekann-
te gewaltsam in eine Gaststät-
te in der Brießelstraße ein. Die
Diebe hebelten im Inneren 
mehrere Automaten auf und 
stahlen Bargeld. Die Polizei 
sucht  Zeugen, denen in der re-
levanten Zeit verdächtige Per-
sonen oder Fahrzeuge aufgefal-
len sind.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Marburg 
entgegen unter Telefon 0 64 21 / 40 60.

MeldunGen

In Ferienspielen 
geht‘s ums Wasser
Mengsberg. „Wasser ist Le-
ben“ – unter diesem Motto ver-
anstaltet die evangelische Elisa-
beth-Kirchengemeinde vom 25.  
bis 29. Juli Sommerferienspiele.
Teilnehmen können Kinder von
sechs bis zwölf Jahren. Inspiriert 
von der Jahreslosung für das Jahr
2018, „Gott schenkt uns vom le-
bendigen Wasser umsonst“, set-
zen sich die Teilnehmer fünf 
Tage lang auf unterschiedliche 
Weise mit dem Thema „Wasser“
auseinander. Nach einem geist-
lichen Morgenimpuls folgt ein 
buntes Programm mit verschie-
denen Workshops und Spiel-An-
geboten und Ausflügen, unter 
anderem in den Nationalpark 
Kellerwald. Abgerundet werden 
die Ferienspiele von einem gro-
ßen Familiengottesdienst am 
Sonntag, 29. Juli, um 11 Uhr an 
der Grillhütte in Mengsberg mit 
anschließendem Gemeindefest.

Infos und Anmeldung zu den kostenpflichti-
gen Ferienspielen bei Pfarrerin Anne Rudolph,  
Telefonnummer 0 66 92 / 74 03, E-Mail  
pfarramt.mengsberg@ekkw.de 

Wanderer sind 
zweimal aktiv
neustadt. Die Wanderfreun-
de Neustadt nehmen am Wo-
chenende an Veranstaltungen 
in Widdershausen und Oden-
hausen teil. Start in Widders-
hausen ist am Sonntag zwi-
schen 7 und 12 Uhr. Dorthin 
geht es gemeinsam im Bus. Es  
werden Wander-, Rad- und ei-
ne Schwimmstrecke angebo-
ten. Los geht es um 7 Uhr in der 
Querallee. Am morgigen Sams-
tag nehmen die Neustädter an 
der Wanderung in Odenhau-
sen teil. Start ist dort zwischen 
12 und 16 Uhr. Die Anfahrt er-
folgt in Fahrgemeinschaften. 
Zudem bereiten die Neustädter
bereits ihre Sommerwanderung 
vor, die am Sonntag, 12. August,
in Momberg stattfindet. Da-
für  suchen sie noch Helfer und  
Kuchenbäcker. 

Anmeldungen für die Busfahrt nimmt Lud-
wig Nothvogel entgegen unter Telefon
0 66 92 / 13 33.

Zum Jubiläum  
gibt es Polo-Shirts
emsdorf. Für das im Jahr 2020 
anstehende Fest „725 Jahre Ems-
dorf“ können Polo-Shirts erwor-
ben werden. Bürger haben am 
Dienstag, 24. Juli, zwischen 18 
und 20 Uhr sowie am Sonntag,
29. Juli, zwischen 13 und 14 Uhr
die Möglichkeit, im Bürgerhaus 
die Shirts anzuprobieren und zu
bestellen. 

Ferienspiel-
Aktion des
fib + bsj
Wir dokumentie-
ren den Beitrag aus 
der Oberhessischen 
Presse vom Freitag, 
dem 20. Juli 2018, S. 7 
(Ostkreis)
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[3] fib e.V. 35037 Marburg Am Erlengraben 12 a 35037 
Marburg

Frau
Marianne Mustermann
Musterstraße 99
33333 Musterhausen

Abr.kennz.
00

Freibetr.abger
0,00

Freibetr./Jah
0,00

Freibetr./Mon
0,00

Kinder
0,0

Konfession
-- 

LSt.JaSt.Kl.
VI  

Geburtsdatum
26.02.1994

Personalnummer
2700163

AustrittEintritt
01.02.2013

Betr.Eintritt
01.02.2013

Pers.gr.
109

SV-Schlüssel
6500

PV erhöht
nein

KV % März
0,00

KV %
0,00

Kasse (KV)
Knappschaft - Mi

SV-Nummer
xxxxx12x4754

Arbeitstage
22

Kranktage
0

Restanspruch
5,70

Url. genommen
1,30

Url. lfd. Jahr
5,70

Url. Vorjahr
1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lohnspeicher

LA-Nr. Bezeichnung SV Tage/Anzahl Betrag/Faktor BetragProzentsatzST StatistikGes

Gilt als Verdienstbescheinigung nach §108 Abs.3 Satz 1 Gewerbeordnung. Bitte sorgfältig aufbewahren!
Entgeltabrechnung für April 2015

Kst.-St./-Tr.

9,4016,50LSEinzelstunden1 155,10G
0,640,50LSSamstagszuschläge3 0,32G
9,401,50LSEinarbeitung4 14,10G
0,2534,40LSFahrtkosten5 8,60G
0,30120,00--Fahrtkosten6 36,00G
2,0013,00--Feiertagszuschlag24 26,00G

-181,421,00LSÜbungsleiterpauschal111 -181,42G
181,421,00--Übungsleiterpauschal112 181,42G

0,001,30--Urlaub genommen300 -
9,401,30LSUrlaub bezahlt400 12,22G

SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine   ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine   Ges: G Gesamtbrutto - = kein

p.: pauschal versteuert   KV/RV/AV/PV: Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung    EGA: Einmalzahlung (Urlaubs- Weihnachtsgeld, Prämien)

Sage New Classic Lohn 2015.1.5 Lizenz: 100087251 Marburg

Lohnart Be- und Abzugsbezeichnung

Auszahlungsbetrag: 251,26

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
1,34
1,16

BeitragBeitrag

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EGAlfd.EGAlfd.SV

PV 0,00
AV 0,00
RV 8,92
KV 8,92

SV Tage 30
ZVK Beit. 0,00
ZVK Br. 0,00

p. St. AG 0,00
p. St. AN 0,00

Steuertage 30
Kirchenst. 0,00
SolZ. 0,00
Lohnsteuer 1,08
LSt. Brutto 8,92
Summe 252,34

Brutto AN - Beiträge

0,00

0,00
0,00

pflichtig
AG

Netto 251,26

SV-Beiträge 0,00
Steuern -1,08

252,34Monatswerte

Sachbez./ BAV 0,00

So. Be-/Abzüg 27,37
Fünftel. KiSt. 0,00
Fünftel. SolZ. 0,00
Fünftel. LSt. 0,00
Fünftel. Brutto 0,00

Frw. Zus. KV 0,00
PV-Beiträge 0,00
AV-Beiträge 0,00
RV-Beiträge 0,00
KV-Beiträge 0,00
SV-pfl. Brutto 106,89

Kirchensteuer 0,00
SolZ. 0,16
Lohnsteuer 12,66
inkl. so. Bezug 27,37
LSt.pfl.Brutto 106,89
Bruttoverdienst 880,16
Kumulierte Werte

VWL AG-Anteil 0,00Frw. Zus. PV 0,00p. LSt. Brutto 0,00
VWL Überw. 0,00KUG KV-Beitr. 0,00p. LSt 0,00
Nettosumme 867,34KUG RV-Beitr. 0,00p. SolZ. 0,00
Auszahlung 867,34KUG PV-Beitr. 0,00p. KiSt. 0,00

KUG Ausz. 0,00ZVK-Brutto 0,00
KUG RV pfl. 0,00ZVK-Beiträge 0,00

AK-Beiträge 0,00

Bankbezeichnung BLZ/BIC Kontonr./IBAN Verwendungszweck Betrag
Deutsche Bank XXXXXXXXX DE12345678910 Lohn/Gehalt 251,26

KUG Brutto lt. EBVO

Entgeltabrechnung im fib (Beispiel)
Geringfügig beschäftigt?
Ob Sie sich im Bereich der geringfügigen Beschäftigung befinden, können Sie selber einfach fest 
stellen:
Teilen Sie den Betrag des SV-pflichtigen Bruttos (B) durch die Anzahl der Monate (A) des Lohn-
belegs. 
Liegt der Betrag unter 450 € sind Sie im geringfügigen Bereich beschäftigt. 

A

B

Beispiel:
106,89 / 4
= 26,73 €
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Im Herbst und Winter leiden viele 
Menschen unter Erkältungskrank-
heiten. Diese “grippalen Infekte” 
werden wie die echte Grippe durch 
Viren ausgelöst. Verbreitet werden 
Viren und Bakterien hauptsächlich 
über die Hände, an zweiter Stelle 
steht die Tröpfcheninfektion. Viren 
und Bakterien unterscheiden da-
bei nicht zwischen Kund*innen und 
Assistent*innen sondern verbreiten 
sich einfach von Mensch zu Mensch. 
Der einzige Unterschied zwischen 
Kund*innen und Assistant*innen in 
der Infektionskette von Mensch zu 
Mensch besteht darin, dass kran-
ke Assistant*innen krankgeschrie-
ben werden und nicht zu ihrer Kund-
schaft arbeiten gehen, während 
ein*e kranke*r Kund*in erst recht 
auf Assistenz angewiesen ist. 

Was ist zu tun, damit die Anste-
ckungskette unterbrochen wird? 
Die wichtigste und wirksamste Maß-
nahme ist eine konsequente Hände-
hygiene. Sie dient dem Schutz der 
Kund*innen und Assistent*innen. 
Einmalhandschuhe sollten immer 
dann getragen werden, wenn Kon-
takt mit Blut oder Ausscheidungen 
mögliche ist. Während der Arbeit 
in der Assistenz dürfen Finger- und 
Armschmuck wie Ringe (auch keine 
Eheringe), Armbanduhren, Armbän-
der, Freundschaftsbändchen usw. 
nicht getragen werden. Fingernä-
gel müssen kurz geschnitten, sau-
ber und natürlich sein. Nicht erlaubt 
sind lackierte und künstliche Fin-
gernägel (Gel- oder Acrylnägel), da 
diese ein Infektionsrisiko darstellen.
Händewaschen reduziert die Keim-

zahl auf den Händen. Gegen Er-
kältungsviren hilft Händewaschen 
auch gut, wenn die Hände mindes-
tens 20 Sekunden gut eingeseift 
werden – auch an den Fingerspitzen 
und zwischen den Fingern und auf 
dem Handrücken. Die Seife zerstört 
die Schutzhülle der Erkältungsvi-
ren, wenn sie lange genug einwirken 
kann. Die Wassertemperatur richtet 
sich nach persönlichen Vorlieben. 
Anschließend die Hände mit einem 
sauberen Handtuch gut abtrock-
nen.
Leider hilft Händewaschen nicht ge-
gen alle Viren. Magen-Darm-Viren 
z.B. haben keine Hülle, die durch 
Händewaschen zerstört werden 
kann. 
Durch die Händedesinfektion wer-
den alle Infektionserreger abgetö-
tet. Deshalb ist sie am Arbeitsplatz 
notwendig. Immer vor und nach 
pflegerischen Tätigkeiten, zusätz-
lich vor Tätigkeiten, die besondere 
hygienische Sorgfalt verlangen. Au-
ßerdem vor dem Umgang mit Le-
bensmitteln oder Medikamenten. 
Nach dem Kontakt mit potentiell in-
fektiösen Materialien, nach Tierkon-
takt sowie nach Niesen, Husten und 
der Toilettenbenutzung sollen eben-
falls die Hände desinfiziert werden. 
Dafür werden ca. 3-5 ml des Steril-
lium oder Softaman in die trocke-
nen Hände eingerieben, wobei Fin-
gerkuppen, Fingerzwischenräume, 
Daumen und Nagelfalze besonders 
zu berücksichtigen sind. Die Hän-
de müssen 30 Sekunden von dem 
Desinfektionsmittel feuchtgehalten 
werden, sonst wirkt es nicht. Ganz 
wichtig: Sterillium- oder Softaman-

flasche unmittelbar nach Gebrauch 
wieder gut verschließen, sonst ver-
dunstet der Alkohol und das Mittel 
verliert seine Wirkung. Eine Flasche, 
die immer wieder gut verschlossen 
wird, ist nach Anbruch 12 Monate 
haltbar.
Schutz vor Tröpfcheninfektion: beim 
Husten oder Niesen sollte möglichst 
kein Speichel oder Nasensekret in 
die Umgebung versprüht werden. 
Sich beim Husten oder Niesen die 
Hand vor den Mund zu halten, wird 
oft für höflich gehalten. Hierdurch 
gelangen die Viren an die Hände 
und werden über die Hände weiter-
verbreitet. Besser ist es beim Hus-
ten oder Niesen mindestens einen 
Meter Abstand von anderen Perso-
nen zu halten oder sich wegzudre-
hen. Möglichst ein Einwegtaschen-
tuch verwenden. Das anschließend 
sofort in einen geschlossenen Müll-
eimer oder eine Plastiktüte entsorgt 
wird. Wird ein Stofftaschentuch be-
nutzt, sollte dies anschließend bei 
60°C gewaschen werden. Wenn 
kein Taschentuch griffbereit ist: 
beim Husten und Niesen die Arm-
beuge vor Mund und Nase halten 
und ebenfalls sich dabei von ande-
ren Personen abwenden. 
Zum Schutz vor der Virusgrippe 
empfiehlt unsere Betriebsärztin 
Frau Dr. Schäfer die Grippeimpfung 
in der eigenen Hausarztpraxis. Diese 
Empfehlung gilt für Assistent*innen 
und Kund*innen. Der Impfstoff setzt 
sich aus mehreren Komponenten 
zusammen. Nachdem letztes Jahr 
der 3-fach-Impfstoff für gesetzlich 
Versicherte nicht gewirkt hat, be-
zahlen jetzt alle Krankenkassen ih-
ren Versicherten den 4-fach-Impf-
stoff. 
In diesem Sinne unterstützen wir 
die Aktion “Wir gegen Viren”.

Kristine Pfeffe, PDL

Wie schütze ich mich 
vor Infektionen?

Gesundheitsschutz


